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Liebe Kathrin,

ich wünsche dir für deine Geburt alles Gute. Hier kommt noch ein kleiner Spartipp bezüglich der
Beihilfe. Ich wusste das vor zwei Jahren noch nicht und habe damit 300€ "verschenkt".

Wenn du kein Einkommen (vom LBV) hast (also nach deiner Mutterschutzfrist), gibst du ja bei
den Beihilfeanträgen die Stundenzahl 0 an. Damit zahlst du keine Kostendämpfungspauschale!
Reiche also deine erste Beihilfeabrechnung erst ein, wenn du aus der Mutterschutzfrist raus
bist. Die Beihilfestelle schaut nämlich immer nur bei der ersten Abrechnung im Jahr nach,
welchen Status du hast und berechnet damit die Kostendämpfungspauschale.

Ich hoffe das war verständlich. Ich habe damals im Januar meine erste Abrechnung gestellt, als
mein Kind noch nicht da war. Damit habe ich die vollen 300€ Kostendämpfungspauschale
zahlen müssen. Hätte ich mit der ersten Abrechnung bis zum Frühjahr gewartet, hätte ich die
300€ nicht zahlen müssen.
Für das nächste Kind weiß ich jetzt Bescheid.

LG
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